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Amtsblatt
des k. und k. Kreiskommandos in Olkusz.

31.
Kundmachung

betreffend den Schnapsschmuggel aus Galizien 
in den Kreis Olkusz.

Laut mehreren hier eingelangten übereinstimmenden 
Meldungen nimmt der Schnapsschm uggel aus Galizien 
über die Grenze in den Kreis Olkusz in den letzten 
Tagen stark überhand.

Vorwiegend sind es junge Leute im Alter von 
14 18 Jahren, die AlkohoJmengen in Quantitäten von
10 bis 30 1 in Schweinsblasen über die Grenze in den 
Kreis zur Nachtzeit schaffen und denselben in den 
Dörfern im Umhergehen von Haus zu Haus in kleinen 
Mengen an die Bewohner verkaufen.

Dieses Vorgehen ist geeignet, itdie Trunksucht der 
Bauernbevölkerung wirksam zu unterstützen,insbesondere 
aber die her anwachsende Jugend frühzeitig an den 
Alkoholgenuß zu gewöhnen.

Um diesem Unwesen ein Ende zu machen, habe 
ich die Sicherheitsorgane des Grenzgebietes angewiesen, 
nach Schnapsschm ugglern eifrigst zu fahnden und im 
Betretungsfalle die geschmuggelten alkoholischen Ge
tränke an Ort und Stelle auszulassen.

Dies ist in allen Gemeinden in ortsüblicher Art 
zu verlautbaren.

32 .
An alle Gemeindeämter und 

k. u. k. Gendarmeriepostenkommandos 
des Kreises.

Es wurde wahrgeiiommen, daß noch immer weißes 
Brot gebacken wird.

Da die größte Sparsam keit mit den vorhandenen 
Vorräten geboten erscheint, wird unter Berufung auf

28 .
Kundmachung.

Zufolge Befehles des k. u. k. 1. A. E.-K. vom
5. Mai 1915, Op. Nr. 16487 wurden die Grenzen der 
vo r den ('sterr.-ung. Truppen besetzten Kreise russisch 
Polens in Bezug auf Lebensmittel aufgehoben.

Die A bsperrung gegen das deutsche Verwaltungs- 
gebiel bleibt auch weiterhin aufrecht.

29 .
Kundmachung.

Für die im Kreise Olkusz stattfindenden Märkte 
wird die M arktdauer auf die Zeit von 8 Uhr morgens 
bis 4 Uhr nachmittags festgesetzt.

Das Verbot des W agenverkehres zur Nachtzeit 
(von 9 Uhr abends bis 4 Uhr früh) bleibt aufrecht.

30 .
Anordnung

betreffend die Sonntagsruhe.

Am  Sonntag dürfen alle Geschäfte einschließlich 
der Friseursalons nur von 8 bis 11 Uhr vormittag 
geöffnet sein.

Die Tabaktrafiken sind außer vormittag von 8 -11 
Uhr, auch abends von 6 8 Uhr offen zu halten.

Für Gasthäuser und Konditoreien gilt die Be
schränkung der Sonntagsruhe nicht.

Die Apotheken müssen wie an W erktagen bis 
9 Uhr abends offen bleiben.



den Befehl des k. u. k. E.-K. vom 16. Februar 1915 
angeordnet wie folgt:

1. Die Verwendung und der Verkauf von reinem 
Weizen- und Roggenmehl zur Erzeugung von 
Bäckerei und Brot in den öffentlichen Bäckereien 
sowie im Haushalte wird untersagt.

2. Das Brot darf nur aus einem Mischmehl nach 
dem nachstehenden Prozentverhältnisse erzeugt 
werden:
70 %  Weizenmehl mit 30 "/„ Kartoffelmehl oder 
70 %  ,, 30 %  gekochte Kartoffeln

oder
50 %  „ „ 25 "/„ Gerstenmehl und

25 %  Kartoffelmehl oder 
50 %  Weizenmehl mit 2 5 %  Gerstenmehl und 

25 ü „ gekochte Kartoffeln oder 
7 0 Roggenmehl  mit 30 %  Kartoffelmehl oder 
70 %  „ „ 30 %  gekochte Kartoffeln.

3. Das M ischverhältnis ist auf jedem einzelnen 
Brote auf einem auf den r o h e n  Teig aufzu
legenden und sodann m itzubackenden Zettel 
deutlich und leserlich ersichtlich zu machen.

4. Die Gemeindevorsteher und die k. u. k. G en
darmeriepostenkom m andos werden die strenge 
Einhaltung dieser A nordnungen überwachen und 
die Zuwiderhandelnden behufs Bestrafung an- 
zeigen.
Diese Anordnungen sind jedem Bäckereibesilzer 
separat zur Kenntnis zu bringen.

33.
Strafurteile des Gerichtes

beim k. u. k. Kreiskommando in Olkusz.
1. Ignaz ZLba, Stephan Zi ba und Philipp Ptonka 

alle aus Boles'aw , Verbrechen des Einbruchsdiebstahls, 
erstere je ein Jahr, letzterer 16 Monate schweren und 
verschärften Kerker.

2. Sofie Pawlik und M arianna Poczesna aus Bo
lesław, A nsichbringen gestohlenen Gutes, ie 3 Monate 
verschärften Kerker.

3. Johann Chmielewski und Paul Kapuśniak, beide 
aus Zawiercie, V erbrechen des R aubes: ersterer ver
urteilt zum Tode durch den Strang, jedoch mit Rücksicht 
auf besondere M ilderungsum stände im Gnadenwege in 
zehnjährigen schweren und verschärften Kerker um 
gewandelt.

Letzterer mit Rücksicht auf das noch nicht vollendete 
20. Lebensjahr zwölf Jahre schweren Kerker.

4. Felix Szafrański aus Sosnowice, Verbrechen des 
Diebstahls, 4 Monate schweren Kerker.

5. Stanislaus Leks aus Pradlo, Verbrechen des 
Diebstahls, 1 M onat schweren Kerker.

34 .
Todesurteil.

Michael Sia’o aus Racławice, 17 Jahre alt, wurde 
wegen Verbrechens des meuchlerischen und bestellten

Verwandtenm ordes, begangen dadurch, daß er am 
15. April 1915 zu Racławice tückischer Weise, vom 
Franz Mozor hierzu bewogen, gegen seinen schlafenden 
Vater Jan Siols in der A bsicht ihn zu töten, durch 
Schläge mit einer Hacke gegen den Kopf auf eine 
solche A rt handelte, daß daraus sofort der Tod des 
Genannten erfolgte, zu zehnjährigem schweren Kerker, 
und Franz Mozor aus Racławice, 24 Jahre alt, wegen 
Verbrechens der M itschuld am  Verwandtenmorde, be
gangen dadurch, daß er die Uebeltat des Michael Sioło 
durch A nraten und Unterricht vorsätzlich veranlaßte, 
z u m  T o d e  d u r c h  d e n  S t r a n g ,  umgewandelt in 
T od durch Erschießen verurteilt. Das Urteil wurde am
5. Mai 1915 vollzogen.

35.
Verordnung 

des Armeeoberkommandanten 
vom 23. April 1915
betreffend die Stândesregister.

Auf Grund der Mir kraft A llerhöchsten Oberbefehles 
übertragenen Befugnisse der obersten Zivil- und Militär
gewalt finde Ich die in österreichisch-ungarischer Militär
verwaltung stehenden Gebiete Polens (Okkupations
gebiet) anzuordnen, wie folgt:

§ 1.
Matrikenführung.

Die Führung der Standesregister (Matriken) ist 
Aufgabe der k. u. k. M ilitärverwaltung und erfolgt unter 
der Leitung und Aufsicht des Kreiskommandos.

§ 2 .
Matrikalfälle.

Gegenstand der Eintragung in die Standesregister 
sind: die Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle.

§ 3.
Zuständiger Matrikenführer.

Die Führung der Matrik obliegt für Angehörige 
der römisch-katholischen Kirche dem zuständigen Seel
sorger, in allen anderen Fällen dem Vorsteher jener 
Gemeinde, in der sich der Matrikenfall ereignet hat.

Der Kreiskomm andant kann durch eine im A m ts
blatte verlautbarte Verfügung die zuständigen Seelsorger 
einer anderen gesetzlich anerkannten Religionsgesell
schaft mit der Führung der S tandesregister für die A n
gehörigen dieser Religionsgesellschaft betrauen.

§ 4.
Matrikenbücher.

Die Standesregister werden nach dem als Beilage 
A  angeschlossenen Form ulare geführt. Geburts , Ehe- 
und Sterbematriken werden in abgesonderte Bände mit 
fortlaufender Seitenzahl zusammengefaßt.

Die Matriken werden in polnischer Sprache geführt.



§ 5.
Anzeigeptlicht.

Jeder Matrikenfall ist dem zuständigen Matriken- 
iührer (§ 3) binnen 8 T agen anzuzeigen. Die Anzeige 
muß alle zur Ausfüllung der Rubriken des vorge
schriebenen Formulares (§ 4) notwendigen A ngaben 
enthalten.

Der Anzeige von einem Sterbefalle ist der T oten
beschauschein anzuschließen.

§ 0.
Anzeigepflichtige Peisonen.

Die Geburtsanzeige obliegt dem ehelichen Vater. 
Ist der Vater nicht anwesend oder außerstande, die 
Anzeige zu machen, oder ist das Kind unehelich, so 
isj die Anzeige vom  Geburtshelfer oder Hebamme, in 
deren Erm angelung von demjenigen zu erstatten, in 
dessen W ohnung oder in dessen Hause das Kind ge
boren wurde. Tritt keiner dieser Fälle ein, so ist die 

'utter verpflichtet, die Anzeige zu veranlassen.
Die Eheschließung hat der Ehegatte, bei seiner 

' erhinderung die Ehegattin und, wenn auch sie ver
hindert ist, der Vater, dann die Mutter des Gatten, 
schließlich der Vater, dann die Mutter der Gattin 
anzuzeigen.

Die Todesanzeige hat der nächste A ngehörige und, 
wenn dies unmöglich ist, derjenige zu erstatten, in 
dessen W ohnung oder in dessen Hause der Sterbefall 
eingetreten ist.

§ 7.
Aenderung und Berichtigung dei Standesregister.

Wenn infolge später eingetretener Tatsachen 
wie durch Legitimierungen, Ehescheidungen oder der
gleichen — der Inhalt der Matrik den tatsächlichen 
Verhältnissen nicht mehr entspricht, hat der zuständige 
M atrikenführer die Matrik in der Weise zu ergänzen, 
daß die ursprüngliche Eintragung ersichtlich bleibt. 
Die urkundlichen Nachweise für die eingetretene A en
derung der Standesverhältnisse sind der Matrik anzu
schließen. Berichtigungen der S tandesregister wegen 
Unrichtigkeit der ursprünglichen Eintragung dürfen nur 
auf A nordnung des Kreiskomm andos vorgenommen 
werden.

Andere A enderungen sind verboten. Die Seel
sorger und Gemeindevorsteher haben die rechtzeitige 
Erstattung der Anzeigen (§§ 5 und 6) sowie den Ein
tritt der im ersten Absätze bezeichneten Tatsachen zu 
überwachen und nach Erfordernis die Eintragung oder 
Ergänzung von Amtswegen vorzunehmen oder -- wenn 
sie nicht selbst zuständige Matrikenführer sind — beim 
zuständigen Matrikenführer — zu veranlassen.

§ 8.
Matrikenauszüge.

Auszüge aus dem Standesregister m üssen nach 
dem als Beilage B angeschlossenen Form ulare ausge
fertigt werden. Die Eintragungen in die Auszüge 
m üssen nach Form  und Inhalt mit den Eintragungen 
im Standesregister übereinstim m en: sie sind vom  zu
ständigen Matrikenführer zu unterschreiben und mit \ 
dem Amtssiegel zu versehen,

§ 9.
Beweiskraft.

Den Slandesregistern und den M atrikenauszügen 
kommt die Beweiskraft öffentlicher Urkunden zu.

§ 10.
Uebertretungen und Strafen.

Uebertretungen dieser Verordnung werden vom 
Kreiskorrm ando mit Geldstrafen bis zweihundert Kronen, 
im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Arrest 
bis zu zehn Tagen bestraft.

Die Nachahm ung oder Fälschung eines M atnken- 
buches oder eines M atrikenauszuges wird nach den 
Militärstrafgesetzen geahndet.

E r z h e r z o g  F r i e d r i c h ,  F. M. m. p.

36 .
Verordnung des Oberkommandanten 

vom 16. Februar 1915,
betreffend den Besitz von Waffen, Munitionsgegenständen 

und Sprengstoffen.
Auf Grund der Mir kraft Allerhöchsten Oberbefehles 

übertragenen Befugnisse der obersten Zivil- und Militär
gewalt finde Ich für die in österreichisch-ungarischer 
Militärverwaltung stehenden G ebietePolens(O kkupations
gebiet) anzuordnen, wie fo lg t:

§ 1.
Waffen und Munition für Feuerwaffen m üssen 

innerhalb der vom Kreiskommando mittels Kundmachung 
festzusetzenden Frist an einem gleichzeitig zu bestim m en
den Orte abgeiiefert werden.

Von der Pflicht zur Ablieferung sind ausgenom m en:
a) die zum Tragen von Waffen oder Munition be

rechtigten, von der österreichisch-ungarischen Mi
litärverwaltung herangezogenen Reamten und A n
gestellten bezüglich jener Waffen und Munition, 
die zur vorschriftsmäßigen A usrüstung oder zur 
Amtskleidung gehören;

b) das im ausübenden Dienste stehende, von der 
österreichisch-ungarischen Militärverwaltung bestellte 
W achpersonal bezüglich jener Waffen und Munition, 
zu deren Gebrauche es ermächtigt wird;

c) die Mitglieder der der österreichich - ungarischen 
bewaffneten Macht eingereihten oder ihr unterstellten 
Kiieger-, Bürger- oder Schützenkorps;

d) die zur Erzeugung oder zum Verkaufe von Waffen 
oder Munition durch die österreichisch-ungarische 
Militärverwaltung ermächtigten Personen bezüglich 
jener Gattung und Menge von Waffen und Munition, 
hinsichtlich deren sie nachweisen können, daß sie 
sie auf Bestellung der österreichisch-ungarischen 
Kriegsverv'altung abzuliefern haben.
Waffen von künstlerischem oder historischem Werte 

können mit Genehmigung des Kreiskommandos dem 
Inhaber ausnahmsweise belassen werden.

Das Kreiskommando kann bestimmten, vertrauens
würdigen Personen auf Widerruf das Tragen von Waffen 
und Munition insoweit gestatten, als dies zur persön
lichen Sicherheit oaer zur Sicherheit des Eigentums 
unumgänglich notwendig ist.

§ 2.
Sprengstoffe m üssen innerhalb der vom Kreis

kommando mittels Kundmachung festgesetzten Frist 
an einem gleichzeitig zu bestimmenden Orte abgeliefert 
werden.



Von der Pflicht der Ablieferung sind ausgenommen:
a) die zur Erzeugung und zum Verkaufe von Spreng

stoffen durch die österreichisch-ungarische Militär
verwaltung berechtigten Personen bezüglich jener 
Gattung und Menge, hinsichtlich deren sie nach- 
weisen können, daß sie sie auf Bestellung der 
österreichisch-ungarischen Kriegsverwaltung abzu
liefern h ab e n ;

b) Uke Bergbauunternehm ungen hinsichtlich jener 
Sprengstoffe, die zu Betriebszwecken benötigt werden, 
soweit sie eine Bewilligung hierfür vom Kreis
kommando erwirkt h ab e n ;

c) jene Personen, die vom Kreiskomm ando zum 
Zwecke des Betriebes einer Gewerbeunternehmung 
in bestimmtem Umfange die Bewilligung zum Be
züge der notwenigen Sprengstoffe erwirkt haben.

§ 3.
Im Falle des Besitzes von Waffen, Munition oder 

Sprengstoffen hat der Besitzer für deren zweckmäßige 
Verwendung und Verwahrung Vorsorge zu treffen; die 
Gemeinde ist für die Beobachtung der notwendigen 
Vorsichten innerhalb ihres Gebietes verantwortlich.

§ 4.
Durch diese Verordnung wird das Tragen und 

der Besitz von Waffen. M unitionsgegenständen und 
Sprengstoffen für Zwecke der österreichisch-ungarischen 
oder der verbündeten W ehrmacht nicht berührt.

§ 5 .
Uebertretungen dieser Verordnung oder der auf 

Grund derselben erlassenen Vorschriften werden, wenn 
sie auf einen Nachteil für die österreichisch-ungarische 
oder verbündete Wehrmacht oder auf einen Vorteil für 
den Feind abzielen, als Verbrechen wider die Kriegs
macht nach §§ 327 und 328 M.-St.-G. geahndet.

ln allen anderen Fällen werden Uebertretungen 
dieser Verordnung vom Kreiskommando mit Geld
strafen bis höchstens zweitausend Kronen oder mit 
Arrest bis zu höchstens sechs M onaten bestraft.

§ 6.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kund

m achung in Wirksamkeit.
E r z h e r z o g  F r i e d r i c h ,  F. M., m. p.

37.
Von demWirkungsk reise des Gemeinde

vorstehers, des Gemeinderates 
und der Soltysy.

ii .
Der Gemeindevorsteher verhütt die G em einde; er 

leitet die Verwaltung der Gemeinde, sowohl im eigenen, 
wie im übertragenen W irkungskreise, er vollzieht die 
Aufträge und Befehle des k. und k. Kreiskommandos. 
die Beschlüsse des Gemeinderates, und erteilt Aufträge 
den Soltysen und anderen Gemeindefunktionen, er be
aufsichtigt die richtige Durchführung bezw. Befolgung 
dieser Aufträge und die planmäßige Einhebung der 
Gemeindesteuern. Der Gemeindevorsteher beruft die

Sitzungen des Gemeinderates und sorgt als Vorsitzender 
für den ordnungsm äßigen Verlauf derselben. Ihm ob
liegt die Sorge für das Wohl der Gemeinde und ihrer 
Einwohner, und er hat entsprechende Anträge dem 
Gemeinderate vorzulegen.

Im Falle der Verhinderung des Gemeindevorstehers 
vertreten ihn in allen seinen Befugnissen die vom 
Gemeinderate zu Vertretern des Gemeindevorstehers 
gewählten und vom k. u. k. Kreiskomm andos be
stätigten Gemeinderatsmitglieder.

Der Gemeinderat unterstützt den Gemeindevorsteher 
in seiner Amtsführung.

Im eigenen W irkungskreise beschließt er die Art 
und Weise der Verwaltung des Gemeindevermögens 
und der Verwendung des Ertrages, übt die Kontrolle 
dieser Verwaltung und der eventuell vorhandenen 
Gemeindefonds a u s ; ernennt die Gemeindeangestellten 
und wählt vorbehaltlich der Genehm igung des k. u. k. 
Kre'skom m andos die Vertretei des Gemeindevorstehers 
und die Soltysen. Er beschließt die Gehaltshöhe der 
Gemeindeangestellten; beschließt die zur Durchführung 
des eigenen W irkungskreises notwendigen Gemeinde
steuern und beaufsichtigt deren Verwendung. Er be
stimmt den Schlüssel zur deren Bemessung und über
wacht die richtige, planmäßige Einhebung.

Dei Gemeinderat beschließt das Gemeindebudget, 
ferner Maßregeln und W eisungen zur Duichführung 
der dem übertragenen W irkungskreise angehörigen 
Agenten, und kann diesbezügliche A nträge und A n
regungen an das k. u. k. Kreiskomm ando stellen.

Gemeinschaftlich mit dem Gemeindevorsteher übt 
der Gemeinderat die Kontrolle über So 'tysen  und Ge- 
meindefunktionäre aus, entfernl untaugliche nötigenfalls 
von ihrem Posten, oder stellt entsprechende Anträge 
an das k. und k. Kreiskommando.

V cn der jeweiligen Sitzung des Gemeinderates 
hat der Gemeindevorsteher 8 Tage vorher das k. u k. 
Kreiskommando unter Angabe der Tagesordnung in 
Kenntnis zu setzen.

Das Sitzungsprotokoll wird samt den Beschlüssen 
dem k. u. k. Kreiskommando vorgelegt.

Von dem Wirkungskreise der Soltysen.
Der Soltys versieht das Amt des Corfleiters. er 

sorgt für die O rdnung und Ruhe im Dorfe, und be
aufsichtigt die Befolgung der kundgemachten Vorschriften.

Ueber die Bedürfnisse der Ortschaft, über begangene 
Uebertretungen und eigene Beobachtungen hat er an 
das zuständige Gemeindeamt Bericht zu erstatten. Die 
Aufträge des Gemeindevorstehers hat er gewissenhaft 
und eifrigst zu befolgen. Er untersteht in jeder Be
ziehung der Gemeindevertretung und wird von dieser 
insbesondere durch einen etwa in der Ortschaft wohn
haften Gemeinderat überwacht.

38.
Das Schulwesen.

Privatschulen.
Im Sinne der Verordnung des Ärm ee-Oberkom - 

mandanten vom 7. März 1915 § 10 dürfen die Privat- 
schalen, in denen Kinder im Alter zwischen dem 6. and
12. Jahre, die allgemeine Volksschulbildung erhalten



sollen, nur mił Bewilligung des A rm ee-Etappenkom 
m andanten unter den ausdrücklich vorgeschriebenen 
Bedingungen fortgeführt oder gegründet werden. Eine 
sulche Bewilligung, welche im allgemeinen nur aus
nahmsweise und bei eingelebtem Lokalbeda.de erteilt 

erden kann, kann jederzeit widerrufen werden. Die 
Bedingungen in Bezug auf Unterricht, Erziehung und 
Gesundheitspflege m üssen den gleichartigen Anforde
rungen an öffentlichen Volksschulen im Wesentlichen 
entsprechen. Die Schulaufsicht über das Unterrichts
und Erziehungswesen steht dem dem k. u. k Kreis
kom m ando zugeteilten Schulinspektor zu.

Dem Gesuche um eine derartige Konzession ist 
folgendes beizuschließen:

L Befähigungszeugnisse des Schulleiters und der 
Lehrerkräfte.

2. Sittenzeugnisse des Schulleiters und der Lehrer
kräfte.

3. Lehrplan für die zu gründende Schule.
4. Detailledaten, betretlend die Einrichtung und 

Unterbringung der Anstalten.
Vor devinitiver Entscheidung des G esuches darf 

man eine Privatschule nicht eröffnen.
In Judenschulen (Chaider) dürfen Lehrgegensiände 

der Volksschulen nicht unterrichtet werden.
Die Gründung und Einrichtung von W inkeischulen 

wird strenge bestraft.

39
Zirkularerlaß 

an die Führer der Standesregister.
Zum Zwecke der Einführung der allgemeinen Schul

pflicht durch Gründung von Volksschulen in allen 
Ortschaften des Kreises, werden bereits jetzt statistische 
Daten gesammelt und finde ich daher folgendes an
zuordnen :

AlleM atrikenftihrer haben spätestens bis 1. ]uli 1915 
den Ausweis der schulpflichtigen Kinder, geboren in 
den Jahren: 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 190« an 
das k. u. k. Kreiskommando in Olkucz vorzulegen.

Die Ausweise sind chronologisch abgesondert für 
Knaben und M ädchen anzufertigen. Außer dem Namen 
un i Geburtsdatum des schulpflichtigen Kindes ist 
auch der Name des Vaters anzugeben.

Die Vorschriften für die Schulleiter über die 
Führung der Schulmatriken werden in nächster Zeit 
folgen.

4 0 .

Kundmachung 
betreffend die Leichenbeschau.
Zwecks Regelung der Leichenbeschau im Kreise 

Olkusz ordne ich folgendes an:
1. Alle Gemeinden und Ortschaften, in denen 

Gemeinde- und Ortsvorsteher fungieren, haben sofort 
einem großjährigen, vertrauungfwürdigen, gerichtlich 
nicht bestraften, schreib- und lesekundigen und im Orte 
ansässigen M anne die Funktion des L e i ć h e n b e- 
s c h a u e r s  zu übertragen.

Gleichzeitig ist auch ehi S t e l l v e r t r e t e r  des 
L e i c h e n b e s c h a u e r s  zu bestimmen.

2. Der Leichenbesrhauer und dessen Stellvertreter 
haben in e i n e m  j e d e n  F a l l e  genau zu unter
suchen, ob der Dahingeschiedene eines natürlichen 
Todes gestorben ist

3. Nach Konstatierung eines natürlichen I  odes soll 
der Leichenbeschauer oder dessen Stellvertreter den A n
gehörigen des V erstorbenen den T o t e n s c h e i n ,  der 
dem zuständigen P f a r r e r ,  oder wenn der Verstorbene 
ein Jude oder ein A ndersgläubiger war, dem G e- 
m e i n d e v o r s t e h e r  einzuhändigen ist, ausfolgen.

4. D e r  Z e i t p u n k t  d e r B e e r d i g u n g  e in e r  
Leiche w ird :

a) in der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober auf 36,
b) vom 1. November bis 31. März auf 48 Stunden 

nach dem Tode festgesetzt.
5. In den Gemeinden und Ortschaften, in welchen 

Aerzte oder Feldschers ansässig sind, können n u r  
A e r z t e  beziehungsweise F e l d s c h e r s  die Funk
tionen eines Leichenbeschauers und dessen Stellver
treters ausüben.

6. Die Leichenbeschau muß i n  e i n e m  j e d e n  
F a l l e ,  spätestens 24 Stunden nach dem Tode erfolgen 
und der Totenschein s o f o r t  nach Besichtigung der 
Leiche ausgestellt werden.

7. Wenn der Leichenbeschauer den Tod info'ge 
einer ansteckenden Krankheit (Cholera, Dysenterie, 
Scharlach, Bauchtyphus, Flecktyphus, Diphterie, Blattern) 
feststellt, hat er auch den Totenschein auszufolgen, 
gleichzeitig aber die Konstatierung der Infektionskrank
heit s o f o r t  dem Gemeinde- respektive dem O r t s 
v o r s t  c h e r  a n z u z e i g e n ,  welcher dies schriftlich 
u n v e r z ü g l i c h  d em :

a) k. u. k. Kreiskommando in Olkusz,
b) nächsten k. u. k. Militär-Kommando und
c) zuständigen k. u. k. Gendarm erie-Kom m ando mit 

d e r  A n g a b e ,  ob im Orte nähere solche 
Krankheitsfälle Vorkommen, anzuzeigen hat.

8. Es ist s t r e n g e  v e r b o t e n ,  daß ein Pfarrer, 
oder ein Gemeinde-, respekt. Ortsvorsteher die Beer
digung eines V erstorbenen am ' oder außerhalb dem 
Friedhofe ohne einen Totenschein auordnet.

Das Begraben einer Leiche außerhalb der Fried
höfe ist, mit Ausnahm e der Cholera-Friedhöfe, absolut 
u n z u l ä s s i g .

9. Wenn der Leichenbeschauer oder dessen Stell
vertreter eine nicht natürliche Totenursache, miihin 
einen zufälligen Tod, Selbstmord, Totschlag oder 
M ord konstatiert darf er den A ngehörigen den Toten
schein nicht ausfolgen.

In diesen Fällen hat der Leichenbeschauer darüber 
dem Gemeinde- oder Ortsvorsteher B e r i c h t  z u  e r 
s t a t t e n ,  und dieser den Vorfall unverzüglich, schriftlich

a) dem k. u. k. Kreiskommando in Olkusz,
b) dem k. u. k. Kreisgerichte in Olkusz,
c) dem nächsten k. u. k. Militär-Kommando,
d) dem nächsten k. u. k. Gendarmerie-Kommando 

zu melden.
Diese Meldungen müssen a u f  k ü r z e s t e m  

W e g e ,  also durch einen (berittenen) Boten erfolgen.
10. Die Leiche einer durch Mord oder Totschlag 

dahingeschiedenen Person soll u n b e r ü h r t  am Tat
orte unter entsprechender W ache belassen werden; in 
anderen Fällen eines nicht natürlichen Todes ist sie 
in einer T o t e n k a m m e r  und in Erm angelung letzterer



in der W ohnung des Verstorbenen bis zur weiteren 
Verfügung der Behörde aufzubdhren.

11. Von der erfolgten Wahl des Leichenbeschauers 
und dessen Stellvertreters ist o h n e  V e r z u g  dem 
k. u. k. Kreiskommando in Olkusz zu berichten, worauf 
weitere Verfügungen getroffen werden.

12. Die nach dem weiter folgenden Muster ge
druckten und in Buchform eingebundenen T o t e n 
b e s c h a u p r o t o k o l l e  werden seinerzeit allen Ge
meinden und Ortschaften zu Händen der Gemeinde- 
und Ortsvorsteher gegen Kostenersatz ausgefolgt.

13. Schließlich wird angeordnet, daß ein an einer

ansteckenden Krankheit Verstorbener a b s o l u t  nicht 
in die Kirche gebracht werden darf.

Er muß jedenfalls d i r e k t  auf den Friedhof 
transportiert und dort begraben werden.

Die Aufbahrung der Leichen in den Kirchen über 
die Nacht wird fortan u n b e d i n g t  a b g e s c h a f f t .

Die Leichen der an nicht ansteckenden Krank
heiten Verstorbenen dürfen in die Kirchen nur zur 
Einsegnung gebracht werden.

Für die richtige und genaue Befolgung dieser 
Kundm achung werden die Herrn Pfarrer, sowie die Ge
meinde- und Ortsvorsteher p e r s ö n l i c h  v e r a n t 
w o r t l i c h  gemacht.

Totenschein. Karta pösmlertna.
Olkusz Kreis Obwód 1 Olkusz

2 L aufende Zahl L iczba bieżąca 2

3 Gemeinde Gmina 3
-t O rtschaft Miejscowość 4

5 Name und Vorname 
des Verstorbenen

Imię i nazwisko 
zm arłego

5

6 A lter 
des Verstorbenen

W iek zm arłego 6

7 R eligion R elig ia 7

8 Stand Stan 8

9 Beruf zatrudnienie 9
10 Nam e und Vorname 

des Fam ilienvaters
Imię i nazwisko ojca 

rodziny
10

i l Z uständigkeit Przynależność 1 1
12 Hausnum m er Num er domu 12
13 Jahr, M onat, T ag  

des Ablebens
R ok, miesiąc i dzień 

śmierci
13

14 Todesursache P rzyczyna śmierci 14

15 T od , natürlich 
oder unnatürlich

Śmierć naturalna 
czy nie naturalna

15

16 Ob die Todesursache 
durch einen und 

welchen A rzt betätig t 
wurde

Czy przyzynę śmierci 
stw ierdził lekarz 

i który

16

17 Ob der Todesfall 
der Behörde 

angezeigt wurde

Czy o przyczynie 
śmierci doniesiono 

w ładzy

17

18 Jahr, M onat, T ag  
der Beerdigung

R ok, miesiąc i dzień 
pogrzebania zwłok

18

19 Anm erkung U w aga 19

20 Olkusz am: Olkusz dnia 20
U nterschrift des 

Leichenbeschauers
Podpis oglądacza 

zwłok



Kreis, O bwód: Olkusz.

Gem einde, g m in a :..............  ...................

O rtschaft, w ie ś :.........

Totenbeschauprotokoll. 

P rotokół oględzin zwłok.

41.
Kundmachung

betreffend die Impfausweise.

Mit B erufung auf den Z irkularerlass N r. 9, A m ts
blatt N r. 1 vom 10. April 1915, betreffend die Im pf
ausweise, werden hierm it alle H erren Pfarrer,G em einde- 
und O rtsvorsteher aufgefordert, diese Ausweise un
bedingt s p ä t e s t e n s  b i n n e n  3 T a g e n  dem 
k. u. k. K reiskom m ando vorzulegen.

Die Säum igen w erden mit einer G eldstrafe in 
der H öhe von 25 R ubeln bestraft.

42 .
Verordnung

an alle Gemeinden des Kreises.

Alle im hiesigen K reise gelegenen Strassen be
finden sich im vollkommen abgenützten Zustande und 
benötigen sofortiger R epara tu r, um den schweren 
W agenverkehr, der auf vielen S trecken kaum möglich 
ist, zu erleichtern.

N achdem  die g r ü n d l i c h e  H erstellung dieser 
Strassen, die bis nun ungenügend oder überhaupt 
nicht erhalten w urden, in kurzer Zeit nicht ausführbar 
ist, m u s s  w e n i g s t e n s  t e i l w e i s e  d i e  R e 
p a r a t u r  gänzlich beschädigter w ichtigerer Strassen- 
strecken durch P lan ierung der unebenen Stellen und 
Verschütten der Aushöhlungen mit Schotter sofort 
vorgenom m en werden. Die Gemeinden werden hie- 
m it aufgefordert, alle im dortigen Bereiche befind
lichen w ichtigeren Strassenzüge mit Hilfe der O rts
einwohner sofort zu reparieren , zu welchem Zwecke 
der nötige Schotter aus den nachstgelegenen S tein
brüchen beigestellt werden soll.

Ausserdem  w ird die Gem einde aufgefordert, an 
S trassen- und W egkreuzungen W e g w e i s e r  a u f z u 
s t e l l e n  und dieselben mit entsprechenden A uf
schriften zu versehen. Alle Gemeinde- und O rts
vorsteher sind für die strikte und genaue Befolgung 
obiger M assnahm en persönlich verantwortlich.

43.
Forstwesen.

I. Waldweide.
Bedingungen, unter welchen die W aldw eide in den 

S taatsforsten gesta tte t wird.
1. M it R ücksicht auf die W irtschaftlich ungünstige 

L age der L andw irte w ird die W aldw eide in den 
S taatsforsten  unentgeltlich gestattet.

2. D er Soltys einer jeden O rtschaft soll dem K reis
kom m ando ein Verzeichnis derienigen Personen 
vorlegen, die das Vieh in den Staatsforsten weiden 
wollen.

3. Die W aldw eide darf nur in den W aldteilen erfolgen, 
welche die H eger bezeichnen. Das W eiden in den 
K ulturen und Jungw aldungen ist s t r e n g s t e n s  
un tersagt; jedes Zuw iderhandeln w ird empfindlich 
bestraft und die weitere W aldw eide sofort ein
gestellt.

4. Das W eiden des Viehes muss unter A ufsicht er
w achsener H irten geschehen.

5. Das A nlegen von Feuer und das T abakrauchen  
im W alde ist strengstens untersagt.

6 . Das Fangen von N utzvögeln und nützlichem W ild 
ist ebenfalls strengstens verboten.

7. Die Entnahm e von Holz oder das Abreissen der 
Aeste w ird bestraft.

8. Das W eiden ist von 6 U hr früh bis 7 U hr abends 
gestattet.

9. Diese Bedingungen erstrecken sich auch auf die 
Servitutsberechtigten.

II. Brennholzentnahme.
Der armen Bevölkerung wird das Sammeln von 

Lese- und Abfallholz in den S taatsw äldern gestattet, 
jedoch ohne A nw endung von Säge oder A xt und nur 
auf Bündel unter Zuhilfenahme einer Schnur oder 
eines Fuchses.

Die A usfuhr mit Fuhren ist unzulässig.
E rtap p te  Sägen, Aexte oder andere zur H olz

fällung dienenden W erkzeuge werden konfisziert und 
der T ä te r überdies strenge bestraft.

III. Gemeinde- und Majoratswaldungen.
Jede Holzfällung und Holzausfuhr aus den G e

meinde- oder M ajoratsw äldern muss vorher beim 
K reiskom m ando angem eldet werden und erst nach 
G enehm igung seitens des K reiskom m andos kann eine 
M anipulation im W alde erfolgen.



Gemeinden, in deren G ebiete sich M ajoratsgü ter 
befinden, sowie alle G endarm eriepostenkom m andos 
haben die Pflicht, jede W aldm anipulation dem K re is
kom m ando zur Anzeige zu bringen.

IV. Herrenlose oder herumstreifende Hunde.
Es wird der strengste Befehl erlassen, alle H unde 

an der Leine zu halten. Zuw iderhandelnde w erden 
strengstens bestraft.

Herrenlose oder herum streifende H unde w erden 
getötet.

4 4 .

Verordnung
betreffend die Erhaltung der Ordnung in Schlachthäusern, 

Schlachtoänkeu und Selclierwarenwerkstätten.

Die M agistrate (Gemeindevorsteher, Soltysen, Privat
gesellschaften) werden aufgefordert, bei den dort be
find icheri Schlachthäusern, Schlachtbänken, Selchwaren
werkstätten folgende Maßregeln zu beachten.

Â. In den Schlachthäusern.
1. Das Schlachthaus muß gut eingefriedet werden.
2. In allen zum Bereiche des Schlachthauses ge

hörenden Ubikationen, sowie am Schlachthofe und in 
Aborten muß eine tadellose Reinlichkeit herrschen.

3. Für die Schlachthallen, V iehbeschauerkanzleien 
und W ohnungen der Hausmeister der Schlachthäuser 
sind die emaillierten Spucknäpfe anzuschaffen.

4. In der Kanzlei des Viehbeschauers haben sich 
zu befinden:

a) ein W aschtisch samt Lavoir,
b) eine Seifenschale mit Seife,
c) ein Handtuch,
d) ein Tisch mit versperrbarer Schublade,
e) Stampiglien.
5. Die Mistgruben und Jauchegruben sind in den 

Monaten April bis inkl. September jede 14 Tage, in 
den Monaten Oktober bis inkl. März monatlich zu 
säubern und mit Kalkmilch zu begießen.

6. Die Fleischhauer. Selcher und deren Gesellen, 
wie auch rituelle Schlächter haben sich reine, weiße Lein
wandschürzen, reine Messer und Aexte anzuschaffen 
und auf die eigene Körperreinlichkeit zu achten. (F inger
nägel kurz abschneiden.)

7. Nach beendeter Schlachtung ist der Beton
boden sowie alle dazu verwendeten Schlachtgeräte zu 
waschen und zu säubern.

8. Bei den Schlachthäusern sind ober dem Ein
gangstore Aufschrifttafeln anzubringen, z. B.:

Städtisches Schlachthaus in Olkusz 
Eintritt sh eng verboten.

9. Das Schlachten der Tiere muß ohne unnötiges 
Geschrei und ohne Tierquälerei geschehen.

10. Der amtlich angestellte V iehbeschauer ist 
verpflichtet, ein Schlachtviehprotokoll nach folgendem 
Muster zu führen:

Tag,
Monat, Vor- und
Stunde Zuuame des

der Gewerbe
Be treibenden

schau

Anzahl der eingeführten

C Qi t - c

a

.5
1/3 Qi

GZ)
Ö

£ fO
-C

Q i
GZ)
Qi

*
-C

°
3 o  

cn

Anmerkung

11. Der Viehbeschauer oder dessen Vertreter kann, 
zum Schlachten lediglich gut genährte Tiere und reife 
über 2 Wochen alte gut genährte Kälber zulassen 
wenn gleichzeitig die von dem Gewerbetremenden vor
geschriebenen Gebühren von der betreffenden Stadt 
(Gemeinde, Dorf), Privatgesellschaft erlegt werden.

Mit Ende des Monates sowie mir Jahresende hat 
der Viehbeschauer die Anzahl der geschlachteten Tiere 
zu addieren.

Die Tiere m üssen lebend und nach dem Schlachten 
beschaut werden und das genießbare Fleisch auf jedem 
Viertel, auf beiden Seiten des Brustkorbes, Bauchseiten, 
Lendenpartien mit dem Amtssiegel versehen werden.

12. D as aus irgend einem Grunde ungenießbare 
Fleisch ist auf unschädliche Weise auf dem bestimmten 
Aasplatze nach Begießen mit Petroleum zu vernichten 
und 2 Meter tief zu vergraben.

B. In den Fleischbänken.

1. In den Fleischbänken muß von innen und 
außen tadellose Reinlichkeit herrschen.

2. Alle Geräte müssen sauber sein.
3. Die Fleischböcke müssen ringsum  grau oder 

rot mit Oelfarbe gestrichen werden.
4. Alle Abfälle (Klauen) sind in den abgesonderten 

Kisten zu versorgen.
5. jede Fleischbank hat aufzuweisen:
a) einen W aschtisch mit Lavoir,
b) eine Seifenschale mit Seife,
c) ein reines Handtuch,
d) einen emaillierten Spucknapf mit Wasser.
6. Jede Fleischbank ist mit einer Auischriftstafel 

des Gewerbetreibenden zu versehen, z. B . :

Johann Wolny, 
Fleischhauer (Selcher)

7. Die Eleischhauer, Selcher und deren Gesellen 
müssen tagtäglich saubere Kleidungsstücke, reine 
Schürzen und Hände haben. Die Fingernägel sind 
kurz abzuschneiden.



8. Die Gewerbetreibenden dürfen nichl Bedienstete 
beschäftigen, welche mit chronischen A ugen- oder 
Hautkrankheiten (Syphilis) behaftet sind.

9. Das Aufhängen von Fleischvierteln. Lungen 
Tierhäuten auf den Türstöcken oder auf den Türklinken 
der Schlachtbänke ist strengstens untersagt.

C. ln den Selcherwerkstätten.

1. In den Selcherwerkstätten und Höfen hat eine 
absolute Reinlichkeit zu herrschen.

2. Die SeJcherwerkslätlen müssen von den Woh
nungen abgetrennt bleiben.

3. Die Bedienung muü saubere Kleidungsstücke, 
Schürzen und Kurz geschnittene Fingernägel haben.

4. Selcherwerkstätten haben aufzuweisen: einen 
Waschtisch mit Lavoir, eine Seiienschale mit Seife, 
Handtuch, sowie eine entsprechende /Lizahl emaillierter 
Spucknäpfe.

Die Nichtbefolgung dieser A nordnungen wird ge
straft werden.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft und ist sofort 
in ortsüblicher Weise zu verlautbaren.

45.

Verordnung
betreffend die Bestellung der Vieh- und Fleischbeseliauer.

Zwecks Vorbeugung  der  Ver sch l eppung  von T i e r 
seuchen werden die Soł t ys i  und  Geme indevo r s t ehe r  des 
Kreises Olkusz au fgeforder t ,  mi r  regelmässig ain 12. und 
28. eines jeden Mona t s  l au t  be i l iegendem Mus te r  Ra ppo r t e  
aber  den G esu ndhe i t s zus t and  der  Haus t i e r e  (Maul t iere,  
Esel, Maulesel,  Pferde,  Rindv ieh,  Schafe,  Ziegen,  Schweine 
Hunde ,  Geflügel im Fa' le einer Seuche)  vorzulegen.

Diese R appo r t e  sind auf  Grund  der genau  du rch  die 
V i e h b e s c h a u e r r e s p e k t i v e  d e r e n  V e r 
t r e t e r  du rchge füh r t en  Revision vorzulegen.  Soweit  
solche Funk t i onä re  noch nicht  exis t ieren,  s i nd  die Soł tys i  
(Gemeindevors t ehe r ,  Bürgermei s t er )  verpf l ichte t ,  solche 
um gehend  zu designieren und sie b i n n e n  14 T a g e n  
d e m  h. ü. K r c i s k o m m a n cl o z u r B e s t ä  t i g u n g 
v o r z u 1 J  g e n.  Zu diesem Amte  sind mi r  vol l jähr ige,  
unbeschol tene ,  lese- und  s chre ibkundige  P e r s on a l  zu be
stellen,  die womögl ich n ich t  zugleich G em e inde ra t smi t -  
gl icder sein sollen.

Die Vieh- und Fle i schbeschauer  und  deren Ve r t r e te r  
s ind verpf l ichtet ,  ehebaldigs t  einen Ausweis  aller H au s 
tiere nach  den Konsk r i p t i o ns -H aus num me rn  und  nach  dem 
bei l iegenden Mus te r  anzufer t i gen.

Im Falle des E rwerbes  eines neuen  S tückes  ist da s 
selbe vom Viehbeschauer  ode r  dessen Ver t r e t er  in die e n t 
sprechende  Ru br ik  einzLitragen,  im Falle des Ver lus tes  aus 
der  bezügl i chen Ru br ik  auszu i r agcn .

Be i -K on s t a t i e ru ng  von Seuchen diene das A m ts b l a t t  
des h. o. Krei samtes  vom 15. Mai 1, J . ^ u r  Ri ch t schnur .

Un abhäng ig  von den Me ldungen übe r  konst a t i e r t e  
Tierseuchen mul.) der  Auswei s^  nach  bei l iegendem Mus te r  
immer  in den be s t imm te n  Tagen  im h. o. Kr e i skommahdo  
einlangen.  In größeren  Dörfern od e r  Gemeinden  stel l t  dem 
S o ł t y s  respekt ive G em e indevo r s t ehe r  zwecks  E r l e i t h t e ru ng  
der  S i che  und  s t renge r  A u s ü b u n g  der  ve te r inä r-pol i ze i 
l ichen Maßregeln das  R ech t  zu, zwei oder  meh rer e  Fleisch- 
und  Viebbes 'dhauer  resp.  Ve r t r e t e r  zu designieren,  und 
j edem von ihnen einen Teil des Dorfes (Geme inde,  S t ad t )  
zuz iwe i s en .  Bis zur wei teren A n or d nu n g  sind die Fleisch- 
uud Viehbeschauer  für  ihre Tä t i gke i t  aus  den Dorf-  (Ge- 
msjnt l?- ,  S tad t - )  Kassen zu ent lohnen.

lnsolange n i ch t  für  Haus t i e r e  Viehpässe,  e ingeführ t  
sind,  obl iegt  es den Fleisch- und  V iehbeschauern  oder  
deren V e r t r e t e r n ,  für  alle Haus t i t r e  (Pferde,  R indv i eh ,  
Schafe.  Ziegen und  Schweine jede r  Ar t  und  jeden Alters),  
die aa s  wei chem Grunde  i insk-r  den Her l  unf t s -Or t  daue rnd  
verlassen,  Zeugnisse puszustel len,  in welchen n ich t  n u r  der 
individuel le Gesundhe i t s zus t and  des bet r ef fenden  Tieres,  
sondern auch  der  Gesundhe i t s zus t and  aller aus demselben 
Gehöfte  s t a m m e nd en  Tiere,  sowie auch  die Seuchenfreihoi t  
des He rkunf t so r t e s  zu bes t ä t i gen  ist. Diese Bes t ä t i gu ng  
F t  m i t  der  Unters chr i f t  des Fleisch- und  •Viehbeschauers 
oder  dessen Ver t r eters ,  des So ł t ys  (Gemeindevors t ehers )  
und mi t  den Amtssiegeln der beiden zu versehen.

Bis zur  Anfe r t i gung  der  Aintssicgci  für d ie  Fleisch- 
iindj Viehbeschat icr  werden vor l äu f ig  auch Zeugnisse ohne 
solche als g ih ig  angesehen.

Die Fleisch- und Viehbeschauer  Siul deren Ver t r e te r  
werden i.i en tsprecheiulen  Ze i t r äumen  hins icht l i ch ihrer 
Pf l ichten sowie der  Wicht igke i t  d e »  veter inär-pol izei l ichen 
Maßrege ln  belehr t  werden.

Diese Ve ro rdnung t r i t t  »mi t  dem T a g ?  der  K u n d 1 
ma chung  in Kraf t .  Uebe r t r e t imgen  derselben werden mit  
Geld- he-zw. Ar re s t s t r a f eu  geahnde t .

1 
H

au
s-

N
r 

1

Vor- 

uiui Zuname 

lies 

E igen tüm ers

Anzahl 
d e r  Pferch

<53 _
£  -p 
P o  
% 2* 
•0

Anzahl des 
R indviehes 12

c  c  
P 2
E
s.<
<1

12

O
fi

ca>
Z)U

12

02
£
O
/)

3

aj

<

-  r

“ ! %  ̂s» t j  , C  • rj 
M ' ; «  I
£  .«  3  ó 
( ! $  £ | £ D

ul
le

n
O

ch
se

n
K

uu
e

Ju
ng

vi
eh

 
zu 

2 
Ja

hr
e

1 
K

äl
be

r 
j

- -

---  - - -

1 1 

!

i > i : 
d  j 1

- - -

-

Z usam m en
1

46 .,
Kundmachung

betreffend die Anzeigepflicht über Infektionskrankheiten 
der Haustiere.

Hie grösste Gefahr für eine geregelte I ntwicklung 
der Landwirtschaft midien die Tierseuchen,



Es gibt deren nachstehende A rten :
A) bei den Pferden:

1. M i l z b r a n d ,  in sum pfigen G egenden oder 
in U eberschw em m ungsgebieten im H ochsom m er; p lö tz
liches Um stehen auf der W eide, bei akuter Form  
hohes F ieber mit H autanschw ellnngen an verschiedenen 
K örperstellen; A usgang in der R egel letal

2. R ä u d e :  Ausfallen der H aare  am K opfe und 
Halse, später auf der ganzen Flaut, Schuppen. Ju ck 
reiz, beim längeren V erlaufe der K rankheit Reiben 
an verschiedenen G egenständen, V erd ich tung  der 
H aut, A bm agerung  und T od.

3. R o t z :  E in  gelb-grüner Ausfluss aus den 
N asenlöchern, besonders aus einem, und das mit g e 
ronnenem  Blut gem ischt, A nschw ellung der U nterkiefer- 
dfüsen, gew öhnlich einseitig, hart, höckerig , schm erz
los, nicht höher tem periert. In der R egel nach 
längerer D auer tödlicher V erlauf infolge der G e
schwüre auf allen Schleim häuten. In den N asen
löchern harte, g raue, g länzende K nötchen, welche in 
Geschwüre mit ungleichen, unterm inierten Bändern 
übergehen. Die G eschw üre haben einen speckartigen 
G rund und einen roten Saum.

4 B l ä s c h e n  a u s s c h l a g  b e i  P f e r d e n :  
R ötung  der Schleim haut, der Scheide, der Scham 
teile und des K itzlers bei den angesteckten Stuten, 
Bläschen und dann braune Schuppen an denselben 
Stellen. O ft H autanschw ellung der Scham gegend, ein 
schleim eiteriger Ausfluss aus den Scham teilen und 
Sym ptom e des G eschlechtsreizes. A nhnliche Sym ptom e 
treten  bei den angesteckten H engstes auf dem Penis 
hervor. D iese vorübergehende K rankheit dauert 
2 bis 3 W ochen.

5. B e s c h ä l s e u c h e  ( P f e r d e s y p h i l i s ) :  
Auch diese K rankheit ist eine G eschlechtskrankheit. 
Die Sym ptom e sind anfangs ganz ähnlich den bereits 
erwähnten. Sie unterscheiden sich vom Bläschen- 
ausschlag dadurch, dass sich nach einiger Zeit kalte 
talerartige H autanschw el ungen bilden und L äh 
m ungen der E xtrem itäten  sich einstellen. Die ange
steckten H engste werden kastriert, die Stuten dagegen 
werden gänzlich vom Bedecken ausgeschlossen und 
erhalten auf die linke Halsseite einen B ra n d : B. K.

B) beim Rindvieh:
1. M i l z b r a n d  wie unter A 1.
2. R a u s c h b r a n d :  K om m t im gebüschreichen 

W ellenterrain vor; heisse sehm erzhafte unter dem 
F inger knisternde H antanschw ellungen, m eistens in 
der Schultergegend; Lahm heit, in der R egel T od .

3. M a u l  - u n d  K l a u e n s e u c h e :  V erm inderte 
Fresslust (die K ühe verlieien die Miich), Speicheln. 
D er Speichel ist klebrig, zieht sich in Fäden . Z ähne
knirschen; die M aulhöhle heiss gerö te t; auf der 
Schleim haut des O berkiefers, den W angen, auf der 
Lunge mit F lüssigkeit gefüllte Bläschen, die dann 
p la tz e n ; unregelm ässige G eschw üre; Lahm heit; die 
K lauenkronen und die K lauenspalten heiss, schmerz- 
hatt, angeschwollen, gerö te t; auch hier bilden sich 
Bläschen und dann G eschw üre

4. L u n g e n s e u c h e :  Hohes Fieber, s tarker 
Husten, das Atm en schwer, rasche1' wie sonst. Die 
K rankheit kom m t bei m ehreren R indern  gleichzeitig v'or.

5. R i n d e r p e s t :  Die sichtbaren Schleim häute, 
besonders der M au'höhle, der Nase, des M astdarm s, 
sind mit weißer Schichte b e d e c k t; H usten, Durchfall: 
Die K rankheit tritt g leichzeitig  bei m ehreren R indern 
auf.

6. P  e r 1 s u c h t : A bm agerung, verm inderte Freß- 
lust, dum pfer Husten, D urchfall, T o d

7. B 1 ä s c h e n a u s s c h 1 a g  wie unter A. 4.

C) bei den Schweinen:
1. S c h w e i n e p e s t :  Husten, Durchfall, A petit- 

verlust, Steifhe t der N achhand, gew öhnlich T od.
2. R o t l a u f s e u c h e :  P lö tzlicher A ppetitverlust, 

R ötung der H aut an den Ohren, am  U nterhals, an 
der Brust, am U nterbauch, an der inneren F läche der 
H interschenkel, violette V erfärbung  dieser T eile, Stuhl- 
verstopfung und binnen 2 —3 T ag en  Tod.

3. M a u l -  u n . d K l a u e n s e u c h e  wie unter B. 3.

D) bei Schafen und Ziegen:
1. M i l z b r a n d  wie unter A. 1
2. R ä u d e  wie unter A. 2.
3. M aul- und K lauenseuche wie unter B 3.
Im Falle der Feststellung der oben erwähnten 

T ierseuchen oder auch nur des V erdachtes sind die 
Sołtysi respektive G em eindevorsteher verpflichtet, so
fort dies schriftlich, per expreß dem K reiskom m ando 
bekannt zu geben, mit der A ngabe der H ausnum m er 
des Vor-, Zunamens des E igentüm ers, der kranken 
T iere , der A nzahl der erkrankten T iere . G leichzeitig 
muß der Auftrieb aller Haustiere ans verseuchten G e
höften verboten und gesunde Stücke isoliert w erden; 
im P'alle des Umstehens eines T ieres muß der K a  
daver auf dem A asplatze bis zum E intreffen des 
k. u. k. delegierten V eterinärreferenten aufbew ahrt 
w erden. D iese K undm achung ist sofort in ortsüblicher 
Art zu publizieren.

Im Falle der Verheim lichung wird nicht nur der 
E igentüm er sondern auch der schuldtragende F u n k 
tionär zur V erantw ortung gezogen werden.

47.
Rotzkrankheit.

In der Gemeinde Radków, Ortschaft Rogienice, 
ist bei den Pferden der kaiserlich deutschen Trainkolonne 
die Rotzkrankheit ausgebrochen.

48 .
Kundmachung.

In letzter Zeit melden sich Erkrankungsfälle infolge 
von Kreuzotterbissen.

Die Gemeinden und k. u. k. Gendarmeriekommandos 
werden aufgefordert, die Bevölkerung darauf aufmerksam 
zu machen und sie aufzufordern, daß die Gebissenen 
sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.



Solche Fälle sind selbstverständlich dem k. u. k. 
Kreiskummando, dem nächsten k. u. k. Militärkommando 
und dem nächsten k. u. k. Gendarmeriekommando un
verzüglich anzuzeigen.

49 .

Kundmachung.

Vom  20. April 1. J. angefangen wurde der Post
bestelldienst in Olkusz eingeführt. Derselbe findet zwei
mal täglich statt.

Die Gemeindeämter Bolesław, Wolbrom, Żarnowiec, 
Kidów, Kroczyce, Ska>a, Ogrodzienice, Pilica, Rabsztyn, 
S ’awkow, Sułoszowa, Cianowice, Zangrot haben wöcnent- 
lich einmal zum Postam te Olkusz^ 2 Boten zu entsenden, 
welche die Sendungen der Emwohn'ér einschließlich der 
zur Gemeinde gehörigen Dörfer und Gutshöfe abzu
holen und aufzugeben haben.

Jedes Gemeindeamt hat seine 2 Postboten zu ent
lohnen.

Am tsstunden für die Zivilbevölkerung an W ochen
tagen :

Von 8 bis 11 Uhr Vorm. und von 2 bis 6 Uhr 
Nachm.

An Sonn- und Feiertagen von 8 bis 11 Uhr Vorm*

50 .

Der Privattelegraphenverkehr beim 

Etappenpost- und Telegraphenamte 
in Olkusz.

Vom  1. Mai 1. J. angefangen wurde beim hiesigen 
Etappenpost- und Telegraphenam te auch der Privat
telegraphenverkehr aufgenommen.

Für diesen Verkehr gelten nachstehende Bestim
mungen:

1.

Der Telegraphenverkehr ist nur zwischen den Orten 
D ąbrawa (Polen) und Olkusz und zwischen diesen 
Orten und Orten der österreichisch-ungarisch. Monarchie 
gestattet.

2.

Privattelegramme werden ausschließlich in offener 
Sprache zur Aufgabe und Abgaoe zugelassen. — Sie 
m üssen deutsch, ungarisch oder polnisch abgefaßt sein. -  
Mitteilungen über militärische Verhältnisse irgend welcher 
Art sind verboten.

3.
Zulässig ist:

1. die Zurückziehung der Telegramme,
2. die Aufgabe dringender Telegramme,
3. die V orausbezahlung der Antwort,
4. das V erlangen der Wiederholung,
5. die Aufgabe von Telegram m en an mehrere

Adressen,
6. das Verlangen einer Empfangsanzeige,
7. das Verlangen der Nachsendung,
8. das Verlangen der Weiterbeförderung durch die

Post,
9. das Verlangen einer Aufgabestätigung.

4.

Die Telegram m gebühr beträgt für alle im Punkte 1 
angeführten Relationen für das Wort 6 h, mindestens 
aber 60 h.

Für eine besondere Verfügung des A bsenders 
nach Punkt 3 ist zu entrichten:

1. Bei Zurückziehung von Telegrammen,
a) die noch nicht abtelegraphiert sind, 25 h der 

Rest der Taxe wird rückgezahlt,
b) die bereits abtelegraphiert sind, die Gebühr für 

eine bezahlte Dienstnotiz.

2. Bei Aufgabe dringender Telegramme die drei
fache Gebühr.

3. Bei Vorausbezahlung der Antwort die Gebühren 
für das Antworttelegramm.

4. Bei Verlangen der Wiederholung den vierten 
Teil der Telegrammgebühr.

5. Bei Angabe mehrerer Adressen eine Gebühr 
von 50 h für jede Abschrift, die höchstens 100 Worte 
enthält; bei mehr Worten sind für weitere je 100Worte 
jeder Abschrift oder einen Bruchteil hiervon 50 h zu 
entrichten.

6. Bei Verlangen einer Empfangsanzeige:
a) auf telegraphischem Wege 60 h, wenn Telegramm 

dringend, 90 h.
b) auf postalischem Wege 35 h.

7. Bei Verlangen der Nachsendung die für die 
Uebermittlung an die neue Adresse entfallende Tele
grammgebühr.

8. Die Weiterbeförderung durch die Post erfolgt 
gebührenfrei.

9. Für die Ausstellung eines Aufgabescheines sind 
io  h zu entrichten.

5.

Die Telegraphengebühren sind in der Regel vom 
A bsender im vornhinein zu entrichten.



Die Einhebung beim Adressaten erfolgt nur:
a) bei sprachwidrigen W ortzusammenziehungen oder 

Wortveränderungen.
b) beim Botenlohn.
Die Entrichtung der Gebühren durch den Absender 

kann in Barem oder in Briefmarken. durch den A d
ressaten nur in Rarem erfolgen.

6.

Telegramme an A dressaten im Standort eines 
Etappenpost- und Telegraphenam tes werden zugestellt.

Außerhalb des Standortes (im Außenbezirk) erfolgt 
nach Tunlichkeit die Zustellung durch Boten, deren 
Entlohnung nach einem besonders festgesetzten Tarif 
dem Adressaten obliegt.

D ruck  von G. S i w  I n n a . K attowii*.


